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GEMEINDE KRAFTISRIED LANDKREIS OSTALLGÄU 

 

 

EINBEZIEHUNGSSATZUNG 

„Zum Hohen Bühl“  

 

 

Die Gemeinde Kraftisried Landkreis Ostallgäu, erlässt gemäß § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 des Bauge-
setzbuches (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBI. l S. 2414), zuletzt geän-
dert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBl. I S. 1509), folgende Einbeziehungssat-
zung: 
 
 
§ 1 
Die Grundstücke, bzw. Teilflächen (TF) der Grundstücke mit den FI.-Nrn., 294/8 und TF von 43/2 
und 294/3 der Gemarkung Kraftisried, die bisher im Außenbereich liegt, wird gemäß den im beige-
fügten Lageplan (M = 1 : 1.000) ersichtlichen Darstellungen in die im Zusammenhang bebauten 
Ortsteile einbezogen. 
Der Lageplan im Maßstab 1 : 1.000, in der Fassung vom 03.11.2011 ist Bestandteil dieser Satzung. 
 
 
§ 2 
Innerhalb der in § 1 festgelegten Grenzen richtet sich die planungsrechtliche Zulässigkeit von Vorha-
ben (§ 29 BauGB) nach § 34 BauGB. Soweit für ein Gebiet des gemäß § 1 festgelegten Innenberei-
ches ein rechtsverbindlicher Bebauungsplan vorliegt oder nach Inkrafttreten dieser Satzung bekannt 
gemacht wird, richtet sich die planungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben nach § 30 BauGB. 
 
 
§ 3 
Die einbezogene Fläche wird mit folgenden Festsetzungen ausgewiesen: 
 
MD = Dorfgebiet gemäß § 5 BauNVO 
 
I+D = Zahl der Vollgeschosse als Obergrenze 
 
Kn 1,25 m= maximale Höhe des Kniestocks, gemessen in der Verlängerung der Außen 

wand, von OK Rohdecke bis OK Pfette 
 
O = Offene Bauweise 
 
DN = zulässige Dachneigung 28° 
 
 = zulässige Firstrichtung 
 
Zudem regeln Baugrenzen (blaue Strich-Punktlinie) sowie Baugrenzen für Garagen (gemäß 15.3 
PlanzV) die Bebaubarkeit der Grundstücke (Baufenster). 
 
 
§ 4 
 
Für die Dachgestaltung sind nur Satteldächer zugelassen. Flachdächer dürfen auch bei Garagen 
nicht errichtet werden. 
 





Hinweise: 
 
Landwirtschaftlichen Emissionen 
Die von einer ordnungsgemäßen Landwirtschaft ausgehenden ortsüblichen Emissionen müssen hin-
genommen werden 
 
Denkmalschutz 
Art. 8 Abs. 1 DSchG: 
Wer Baudenkmäler auffindet, ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren Denkmalschutzbehörde 
oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentü-
mer und der Besitzer des Grundstücks, sowie der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu 
dem Fund geführt haben. Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Nimmt der Finder 
an den Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses teil, so wird er 
durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit. 
Art. 8 Abs. 2 DSchG: 
Die aufgefundene Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche nach der An-
zeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde die Gegenstände vor-
her freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. 
Zu verständigen ist das Bayer. Landesamt f. Denkmalpflege, Dienststelle Thierhaupten, Klosterberg 8, 
86672 Thierhaupten, Tel. 08271/8157-0; Fax 08271/8157-50; e-Mail: 
DST_Thierhaupten@blfd.bayern.de oder die zuständige Untere Denkmalschutzbehörde. 
Hinweis: 
Der Denkmalbestand ist nicht statisch und kann sich daher auch im Planungsgebiet ändern. Das Bay-
er. Landesamt f. Denkmalpflege (BLfD) ist jedoch bestrebt, die Informationen zu den Denkmälern auf 
Stand zu halten. Die aktuelle Denkmalausweisung bietet der unter http://www.dlfd.bayern.de zugäng-
liche Bayern-Viewer-denkmal. 





GEMEINDE KRAFTISRIED LANDKREIS OSTALLGÄU 

 

 

BEGRÜNDUNG 

 

 

zur Einbeziehungssatzung gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) 
für das Gebiet „Zum Hohen Bühl“ 
 
 

Die Gemeinde Kraftisried möchte dem Wunsch eines Grundstückseigentümers zur Errichtung eines 
Einfamilienhauses am südlichen Ortsrand an der Straße „Zum Hohen Bühl“ nachkommen. Hierzu 
muss ein bisher vorhandener Außenbereich in den bebauten Zusammenhang einbezogen werden. 
 
Dieses Gebäude stellt eine Fortsetzung eines bereits vorhandenen Siedlungsastes dar. Allerdings fehlt 
gegenwärtig das Gegenüber, welches aber gemäß dem gültigen Flächennutzungsplan entstehen 
kann. Dementsprechend kann langfristig von einer geordneten Siedlungsentwicklung gesprochen 
werden. Das äußere Erscheinungsbild soll der bereits vorhandenen Nachbarbebauung entsprechen. 
Dementsprechend werden auch einzelne Gestaltungsfestsetzungen erlassen. 
 
Die Erschließung erfolgt direkt über die bereits bestehende Straße „Zum Hohen Bühl“.  
 
Planungsrechtliche Voraussetzungen 
 

 
Rechtsgültiger Flächennutzungsplan 
 
Laut oben abgebildetem Flächennutzungsplan von 2004 liegt die zu überplanende Fläche im Außen-
bereich. Direkt im Anschluss befinden sich gemischte Bauflächen. Da der Gebietscharakter auf die 
Durchmischung mit Landwirtschaft zurückgeht, wird auch das Plangebiet als Dorfgebiet (MD) ausge-
wiesen. Bei dem Bauwerber handelt es sich um einen Sohn des angrenzenden aktiven landwirtschaft-
lichen Betriebes.  



Eine Prägung des Gebietscharakters durch die Landwirtschaft ist gegeben, da hier angrenzend zwei 
Betriebe aktiv der Landwirtschaft nachgehen und die südliche Fläche als Entwicklungsfläche für diese 
Betriebe im Falle von Betriebserweiterungen oder auch Stallneubauten vorgesehen ist. 
 

 
 
 
Planungsinhalte 
 
Trassendiskussion B 12 
 
Nach Mitteilung der Regierung von Schwaben ist folgendes Planungsziel des Regionalplanes zu be-
achten: 
Regionalplan der Region Allgäu (RP 16) 
V IV 1.2.1 Tiret 2 (Z): Durchgehender vierspuriger Ausbau der B 12 zwischen der A 95 bei Buchloe 
und der A 7 bei Kempten (Allgäu) zur Verbesserung der Anbindung der Region an das überregionale 
Straßennetz. 
Nach Mitteilung des Straßenbauamtes hängt die Realisierung des 3- oder 4-streifigen Ausbaus der B 
12 von der Einstufung im nächsten Bedarfsplan für Bundesfernstraßen ab. 
 
Das Baugrundstück liegt in einer Entfernung von ca. 95 m vom derzeitigen Fahrbahnrand. Dem Ver-
fasser ist es wichtig, mitzuteilen, dass es schon heute politische Zusagen für einen vierspurigen Aus-
bau der B 12 gibt, dies sollte dem Bauwerber bekannt und bewusst sein. Nach Auskunft durch Herrn 
Merk vom zuständigen Staatlichen Bauamt Kempten liegt derzeit aber noch kein konkreter Trassen-
entwurf für einen drei- oder vierspurigen Ausbau vor. D. h. heute ist noch nicht bekannt nach welcher 
Seite im Falle eines Ausbaus die Trasse erweitert werden wird.  
Von Bedeutung ist derzeit lediglich eine Anbauverbotszone von 40 m, die informativ in die Planzeich-
nung aufgenommen wurde.  
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